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DasWienerLandesgerichtüberdie angeblicheInfektioneines Kindesinder
städtischen Kinderübernahmsstelle . - Abweisungvon Schadenersatzklagen .

Vor etwa zwei Jahren haben die minderjährige Gisela . ,vertre¬
tendurchihrenehelichenVaterFranz . ,unddieStiefmutterderMinderjäh¬
rigen ,Marie . ,Klagen gegen die GemeindeWien eingebracht ,in denenbehaup¬
tet wird ,dass das Kind Gisela . imJahre 1920 im Alter von 18 Monatenin
der damaligenstädtischen Kinderübernahmsstellein Margaretenmit einer Ge¬
schlechtskrankheit infiziert worden sei .Die Stiefmutter der Minderjährigen
hat in ihrer Klage ausgeführt ,dass sie von ihrer an Gonorrhoe erkrankten
Stieftochter angesteckt worden sei und durch diese Infektion ein Augenlei¬

denerhalten habe .Währenddie Minderjährigein ihrer KlagedieFeststellung
begehrt ,dass ein Schadenersatzanspruchgegen die GemeindeWienwegender
angeblichen Infektion in der Kinderübernahmsstelle dem Grunde nach zuRecht
bestehe,hat Frau Marie B .wegen ihres Augenleidens ,das angeblich auf eine
Infektion durch das Kind zurückgehen sollte ,ein Schmerzensgeld in der Höhe
von 5000 Schilling und eine lebenslängliche Rente von je 200 Schilling mo¬

natlich begehrt .
Nach eingehendem Verfahren hat nun das Landesgericht Wienin

den letzten Tagen die Urteile über die beiden Klagen zugestellt ; beideKla - ¬
gen sind abgewiesenworden .

DasGerichtführt aus ,dassschonbei UebernahmedesKindesin
die städtische Kinderpflegeanstalt im Juli 1920 neben Rachitis undBlutar¬
mut ein eitriger Ausfluss festgestellt worden sei ,dass sich jedoch Gono¬
kokken damals nicht haben nachweisen lassen ,während im August im Wilhelmi¬
nenspital bereits Gonokokken diagnostiziert worden seien . Essei keineswegs
ausgeschlossen ,dass die Ansteckung des Kindes in der Zeit vom . bis18 .

August 1920 erfolgt sei ,dass also das Kind in dieser Zeit die Krankheitbei
einer privaten Pflegepartei oder in der eigenen Familie erworben habe .Aus
dem Bericht der Jugendgerichtshilfe geht nämlich hervor ,dass die häusliche
Pflege des Kindes sehr viel zu wünschen habe übrig lassen ;nach desemBerich¬
te hefinde sich das Kind daheim in den denkbar ungünstigsten Verhältnissen
und liege auf der Erde in einem feuchten Winkel .Aehnliche Ergebnisse gehen
auch aus den Akten des Jugendgerichtes hervor .Auch dort werde davongespro¬
chen ,dass die Pflege des Kindes viel zu wünschen übrig lasse ,die Wohnung
nicht besonders rein sei ,die Verhältnisse der Familie ungeordnet undver¬
nachlässigt seien und der Leumund des Vaters des Kindes ,der als Alkoholi - ¬
ker bezeichnet werde,kein guter sei .Tatsächlich sei das Kind auch mit Be¬
schluss des Jugendgeric htes vomFeber 1927 aus diesen Gründeninmagistrati¬

sche Pflege gebracht und die väterliche Gewalt des Kindesvaters einge¬
schränkt worden ,Ueberdies bestehe,wie das Gericht auf Grundeines Sachver¬
ständigengutachtens meint ,durchaus die Möglichkeit ,dass das Kind imJuli
1920 bereits längst an Gonorrhoe erkrankt gewesen sei ,zumal die gonorr¬
hoeische Infektion eines Kindes rezidierenden Charakter zeige .DerBeweis
dafür ,dass das Kind sich die Erkrankung in der städtischen Kinderpflege¬
stelle zugezogen habe,könne also nicht als erbracht angesehen werden .

In demSchadenersatzprozess der Stiefmutter des Kindes hatdas
Gericht das Verfahren auf den Grunddes Anspruches beschränkt .Dasahweisen¬
de Urteil führt in der Begründung im Wesontlichen aus ,dass durch die Sach¬
verständigen festgestellt worden sei ,dass das Augenleiden der Klägerin Marie

. miteiner gonorrhoeischen Infektion überhaupt nichts zu tun habe und dass
eine solche Infektion auch nicht durch das Kind erfolgt sein könne .DasGe¬
richt ist daher auf die Frage eines allfälligen Verschuldens vonOrganen
der Gemeinde überhaupt nicht mehr eingegangen .

Durch diese Urteile ist festgestellt worden ,dass die Behaup - ¬
tungen ,ein Kind sei in der städtischen Kinderübernahmsstelle mit einer Ge¬
schlechtskrankheitinfiziert worden ,keineswegsden Tatsachenentsprechen .

BetrügerischeEinhebungvonBodenwertabgabe.
In Wientreibt sich ein Schwindlerherum ,dassich als „ Dr .Wellisch"

ausgibt und gegen Ausfolgung von Bestätigungen ,die mit einer Stampiglie
des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirkversehen sind ,vonPar
teien Bodenwertabgabe einzukassieren versucht .Vor diesem Schwindler wird¬

gewarnt .863
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